Gemeinde Neubiberg Bau- und Verkehrsausschuss
Sitzung am 21.04.2026, TOP Nr. 5

)
N.Y,

Sachgebiet: Bau-, Planungs- und Umweltamt
Vorlage Nr.: 2026/6456

Beratungsfolge Termin Offentlichkeitsstatus

Bau- und Verkehrsausschuss 21.04.2026 offentlich Beschluss

Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Doppelhauses mit zwei Doppelhaushilften, V2 auf dem
Grundstiick Tannenstr. 31, Fl.-Nrn. 156/54 und 156/196

Sachverhalt:
Der Antragsteller méchte mit dem Vorbescheid die Zulassigkeit eines Doppelhauses, V2, abklaren. Folgende
Fragen werden im Rahmen dessen gestellt:

1. Abriss Bestandsgebaude
Frage 1 (Abriss):

Ist der geplante Abriss des Gebdudes ,TannenstraRe 31“ und der baulichen Anlagen auf den Grundstiicken
FI.-Nrn. 156/54 und 156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr.
VBO02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

2. Neubau Doppelhaushilfte 1
Frage 2 (Art der baulichen Nutzung):

Ist die beabsichtigte Wohnnutzung in dem vorgesehenen Neubau des Doppelhauses beziiglich der
Doppelhaushélfte 1 auf dem Grundsttick FI.-Nr. 156/54 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabeplanen
vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zuldssig?

Fragen 3 (MaR der baulichen Nutzung):

Frage 3.1:

Ist der vorgesehene Neubau des Doppelhauses beziiglich der Doppelhaushalfte 1 mit eingeschossigem Erker
und einer Grundflache von 131,68 m? (16 m x 8,02 m + 2,8 m x 1,2 m), einer Geschossflache im EG von
131,68 m? (16 m x 8,02 m + 2,8 m x 1,2 m) sowie im OG von 128,32 m? (16 m x 8,02 m), einer Wandhéhe von
6,20 m und einer Firsthohe von 10,10 m bei zwei Vollgeschossen mit Satteldach mit 26 ° Neigung auf dem
Grundstick FINr. 156/54 der Gemarkung Neubiberg, wie aus den Eingabepldnen vom 18.03.2026, Plan.Nr.
VBO02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Frage 3.2:
Ist der vorgesehene Neubau des Doppelhauses beziiglich der Doppelhaushalfte 1 ohne Erker und einer

Grundflache von 128,32 m? (16 m x 8,02 m), einer Geschossflache im EG von 128,32 m? (16 m x 8,02 m ) sowie
im OG von 128,32 m? (16 m x 8,02 m), einer Wandhohe von 6,20 m und einer Firsthéhe von 10,10 m bei zwei
Vollgeschossen mit Satteldach mit 26 ° Neigung auf dem Grundstick FINr. 156/54 der Gemarkung Neubiberg,
wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zuldssig?
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Fragen 4 (Uberbaubare Grundstiicksflache):

Fragen4.1:

Ist die Uberschreitung der hinteren, nérdlichen Baugrenze durch den eingeschossigen Erker der
Doppelhaushélfte 1 um 0,86 m und 0,93 m auf einer Lange von 2,80 m auf dem Grundsttick Fl.-Nr. 156/54 der
Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich,

bauplanungsrechtlich zuldssig?

Kann hinsichtlich der Uberschreitung der hinteren, nérdlichen Baugrenze durch den eingeschossigen Erker der
Doppelhaushélfte 1 um 0,86 m und 0,93 m auf einer Lange von 2,80 m auf dem Grundsttick Fl.-Nr. 156/54 der
Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, eine
Befreiung erteilt werden?

Fragen 4.2:
Ist die Errichtung der vorgesehenen Holzlege der Doppelhaushilfte 1 mit 3,00 m? (3,00 m x 1,00 m) und einer

Hohe von 0,90 m auf dem Grundstiick FINr. 156/54 der Gemarkung Neubiberg, wie aus den Eingabeplanen vom
18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zuldssig?

Kann hinsichtlich der Uberschreitung der hinteren, nérdlichen Baugrenze durch die Holzlege der
Doppelhaushilfte 1 mit 3,00 m? (3,00 m x 1,00 m) und einer Héhe von 0,90 m auf dem Grundstiick FINr. 156/54
der Gemarkung Neubiberg, wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, eine
Befreiung erteilt werden?

Frage 5 (Bauweise):

Ist der in offener Bauweise vorgesehene Neubau des Doppelhauses auf den Grundstiicken FINrn.156/54 und
156/196 der Gemarkung Unterbiberg, bestehend aus den Doppelhaushélften 1 und 2, wie aus den
Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Fragen 6 (Wohneinheiten):

Frage 6.1
Ist die Errichtung von zwei Wohneinheiten, wobei eine Wohneinheit Giber 35 m? Wohnflache und eine

Wohneinheit unter 35 m? Wohnflache aufweist, in dem vorgesehenen Neubau der Doppelhaushilfte 1 auf dem
Grundstick FI.-Nr. 156/54 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr.
VBO02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Frage 6.2
Ist die Errichtung von zwei Wohneinheiten, wobei eine Wohneinheit Giber 50 m? Wohnflache und eine

Wohneinheit unter 50 m? Wohnflache aufweist, in dem vorgesehenen Neubau der Doppelhaushilfte 1 auf dem
Grundstick FI.-Nr. 156/54 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr.
VBO02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Frage 6.3
Ist die Errichtung von zwei Wohneinheiten, wobei die Wohneinheiten jeweils (iber 50 m? Wohnflache

aufweisen, in dem vorgesehenen Neubau der Doppelhaushilfte 1 auf dem Grundstiick FI.-Nr. 156/54 der
Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich,
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bauplanungsrechtlich zulassig?

Frage 7 (Stellplatze):

Sind die vorgesehene Doppelgarage und die beiden Stellplatze, mithin also 4 Stellplatze, zu dem vorgesehenen
Neubau der Doppelhaushilfte 1 auf dem Grundstiick FI.-Nr. 156/54 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den
Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zuldssig?

3. Neubau Doppelhaushilfte 2
Frage 8 (Art der baulichen Nutzung):

Ist die beabsichtigte Wohnnutzung in dem vorgesehenen Neubau des Doppelhauses beziiglich der
Doppelhaushalfte 2 auf dem Grundstiick FI.-Nr. 156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den
Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zuldssig?

Fragen 9 (MaR der baulichen Nutzung):

Frage 9.1:
Ist der vorgesehene Neubau des Doppelhauses bezliglich der Doppelhaushalfte 2 mit eingeschossigem Erker

und einer Grundflache von 131,68 m? (16 m x 8,02 m + 2,8 m x 1,2 m), einer Geschossflache im EG von
131,68 m? (16 m x 8,02 m + 2,8 m x 1,2 m) sowie im OG von 128,32 m? (16 m x 8,02 m), einer Wandhdhe von
6,20 m und einer Firsthéhe von 10,10 m bei zwei Vollgeschossen mit Satteldach mit 26 ° Neigung auf dem
Grundstick FINr. 156/196 der Gemarkung Neubiberg, wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr.
VBO02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Frage 9.2:
Ist der vorgesehene Neubau des Doppelhauses bezliglich der Doppelhaushalfte 2 ohne Erker und einer

Grundflache von 128,32 m? (16 m x 8,02 m), einer Geschossflache im EG von 128,32 m? (16 m x 8,02 m ) sowie
im OG von 128,32 m? (16 m x 8,02 m), einer Wandhéhe von 6,20 m und einer Firsthdhe von 10,10 m bei zwei
Vollgeschossen mit Satteldach mit 26 ° Neigung auf dem Grundstick FINr. 156/196 der Gemarkung Neubiberg,
wie aus den Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Fragen 10 (liberbaubare Grundsticksflache):

Fragen 10.1:

Ist die Uberschreitung der hinteren, nérdlichen Baugrenze durch den eingeschossigen Erker der
Doppelhaushalfte 2 um 1,05 m und 1,11 m auf einer Lange von 2,80 m auf dem Grundsttick Fl.-Nr. 156/196 der
Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich,

bauplanungsrechtlich zuldssig?

Kann hinsichtlich der Uberschreitung der hinteren, nérdlichen Baugrenze durch den eingeschossigen Erker der
Doppelhaushalfte 2 um 1,05 m und 1,11 m auf einer Lange von 2,80 m auf dem Grundsttick Fl.-Nr. 156/196 der
Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, eine
Befreiung erteilt werden?

Fragen 10.2:
Ist die Errichtung der vorgesehenen Holzlege der Doppelhaushélfte 2 mit 3,00 m? (3,00 m x 1,00 m) und einer
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Hohe von 0,90 m auf dem Grundstiick Fl.-Nr. 156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldnen
vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zuldssig?

Kann hinsichtlich der Uberschreitung der hinteren, nérdlichen Baugrenze durch die Holzlege der
Doppelhaushalfte 2 mit 3,00 m? (3,00 m x 1,00 m) und einer Héhe von 0,90 m auf dem Grundsttick Fl.-Nr.
156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldnen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich,
eine Befreiung erteilt werden?

Frage 11 (Bauweise):

Ist der in offener Bauweise vorgesehene Neubau des Doppelhauses, bestehend aus den Doppelhaushalften 1
und 2, auf den Grundstticken FI.-Nrn. 156/54 und 156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den
Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Fragen 12 (Wohneinheiten):

Frage 12.1
Ist die Errichtung von zwei Wohneinheiten, wobei eine Wohneinheit tiber 35 m? Wohnflache und eine

Wohneinheit unter 35 m? Wohnflache aufweist, in dem vorgesehenen Neubau der Doppelhaushilfte 2 auf dem
Grundstick FI.-Nr. 156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldnen vom 18.03.2026, Plan.Nr.
VBO02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zul&ssig?

Frage 12.2
Ist die Errichtung von zwei Wohneinheiten, wobei eine Wohneinheit tiber 50 m? Wohnflache und eine

Wohneinheit unter 50 m? Wohnflache aufweist, in dem vorgesehenen Neubau der Doppelhaushilfte 2 auf dem
Grundstick FI.-Nr. 156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldnen vom 18.03.2026, Plan.Nr.
VBO02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zul&ssig?

Frage 12.3
Ist die Errichtung von zwei Wohneinheiten, wobei die Wohneinheiten jeweils Giber 50 m? Wohnfliche

aufweisen, in dem vorgesehenen Neubau der Doppelhaushélfte 2 auf dem Grundstiick FI.-Nr. 156/196 der
Gemarkung Unterbiberg, wie aus den Eingabepldanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich,
bauplanungsrechtlich zulassig?

Frage 13 (Stellplatze):
Sind die vorgesehene Doppelgarage und die beiden Stellplatze, mithin also 4 Stellplatze, zu dem vorgesehenen

Neubau der Doppelhaushilfte 2 auf dem Grundstiick Fl.-Nr. 156/196 der Gemarkung Unterbiberg, wie aus den
Eingabeplanen vom 18.03.2026, Plan.Nr. VB02-1, ersichtlich, bauplanungsrechtlich zulassig?

Bauplanungsrechtliche Beurteilung:
Geltungsbereich rechtskraftiger Bebauungsplan Nr. 82 vom 06.08.2019; Beurteilung nach § 30 Abs. 1 BauGB
Dieser setzt unter anderem fest:

- WA

- Einzel- und Doppelhduser

- GR 170 m?fir das urspriingliche Buchgrundstiick
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- GF 340 m? fir das urspriingliche Buchgrundstiick
- GR-U fur Balkone, Terrassen und Wintergérten 15 % = 25,50 m? fiir das urspriingliche Buchgrundstiick
- GRfiir § 19 Abs. 4 BauNVO Anlagen 100 % = 170 m? fir das urspriingliche Buchgrundstiick
- Vordere Baugrenze fiir Hauptbaukérper im Abstand von 10 m zur TannenstralRe
- Ruckwartige Baugrenze fur Hauptbaukorper im Abstand von 33 m zur TannenstraRe
- Baugrenze fiir Garagen und Carports im Abstand von 5 m zur TannenstralRe
- 2 Vollgeschosse
- WHmax.6,20m
- FHmax. 10,10 m
- Symmetrische Sattel- Walm- Kriippelwalm- und Flachdacher
- 1 Wohneinheit je vollendete 240 m? Grundstiicksflache
- Zulassigkeit Nebenanlagen

Zu Frage 1:
Der Abriss des Bestandes ist planungsrechtlich zulassig.

Zu Frage 2 und 8:
Der Bebauungsplan setzt fiir das Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet fest. Allgemeine Wohngebiete dienen
vorwiegend dem Wohnen. Die beabsichtigte Wohnnutzung ist zulassig.

Zu Frage 3.1 und 9.1 (Doppelhaus mit Erker):
Die GR des gesamten Doppelhauses betrigt 263,36 m2. Dies ergibt eine Uberschreitung von 93,36 m2. Die GF
betrdgt 513,28 m? und damit eine Uberschreitung von 173,28 m2.
Auf die ausfiihrliche Ausfiihrung des vorangegangenen Sachvortrages wird verwiesen.
» Einer Befreiung vom Bebauungsplan kann nicht zugestimmt werden.

Zu Frage 3.2 und 9.2 (Doppelhaus ohne Erker):
Durch den Entfall des Erkers mit je 3,36 m? wird die GR-Uberschreitung auf 86,64 m? reduziert.
» Einer Befreiung vom Bebauungsplan kann nicht zugestimmt werden. Begriindung s.o.

Zu Frage 4.1 und 10.1:
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dirfen Gebdude und Gebaudeteile festgesetzte Baugrenzen nicht liberschreiten. Ein
Vortreten von Gebadudeteilen in geringfligigem AusmaR kann zugelassen werden.
Als untergeordnet gelten nach Art. 6 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 eingeschossige Erker, wenn sie insgesamt nicht mehr
als ein Drittel der Breite der AuRenwand des jeweiligen Gebadudes, hochstens jeweils 5 m, in Anspruch
nehmen, nicht mehr als 1,50 m vor diese AuBenwand vortreten und mindestens 2 m von der
gegeniberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben.
Die Erker konnen als untergeordnet eingestuft werden. Jedoch ware eine Situierung des Baukorpers innerhalb
des Bauraumes so méglich, dass keine Uberschreitung der Baugrenze durch die Erker notwendig ist.
> Eine Uberschreitung der Baugrenze durch die untergeordneten Erker kann grundsitzlich zugelassen
werden. Die Zustimmung dessen sollte jedoch aus Sicht der Verwaltung von einer insgesamt
genehmigungsfahigen Gesamtplanung abhangig gemacht werden.
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Zu Frage 4.2 und 10.2:
Nebenanlagen sind auRerhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflache zulassig, sofern diese sich nicht innerhalb
des Vorgartenbereiches befinden. Gartenhiuser wurden in ihrer GréBe auf max. 8 m? und einer Firsthéhe von
max. 2,60 m beschrankt.

» Die geplanten Holzlegen erfiillen diese Vorgaben und sind somit an dem geplanten Standort zulassig.

Zu Frage 5 und 11:
Der Bebauungsplan setzt eine offene Bebauung fest.

Zu Frage 6.1-6.3 und 12.1-12.3:
Je vollendete 240 m? Grundstiicksflache ist eine Wohneinheit zuldssig. Fir beide Flurnummern sind jeweils
2 Wohneinheiten zulassig.
» Dader Bebauungsplan keine Regelung der WohnungsgroRe enthélt, sind die angefragten
Wohneinheiten zulassig.

Zu Frage 7 und 13:
Grundsatzlich entspricht die Planung der Stellplatze den Vorgaben der gemeindlichen Stellplatz- und
Fahrradstellplatzsatzung 2014. Jedoch wird fiir die Anlage dieser Stellplitze eine GR von 207 m? benétigt. Der
Bebauungsplan ldsst jedoch nur eine GR von 170 m? fiir § 19 Abs. 4 BauNVO Anlagen zu. Es ergibt sich eine
Uberschreitung von 37 m? (zzgl. 6 m? fiir die beiden Holzlegen). Durch die dariiber hinaus notwendige
Zuwegung wird der Vorgartenbereich auf einer Breite von insgesamt 25,22 m vollstandig versiegelt.
Da die max. GR fiir § 19 Abs. 4 BauNVO Anlagen Uberschritten wird, ist die geplante Anlage der Stellplatze
bauplanungsrechtlich nicht zulassig.
Die detaillierten Regelungen zu den Garagen/Stellplatzen erfolgten zum Schutz des Vorgartenbereichs und zur
Steuerung des jeweiligen Versiegelungsrades auf den Baugrundstiicken. Durch die Planung wird dieses Konzept
durchbrochen.

» Einer Befreiung vom Bebauungsplan kann nicht zugestimmt werden.

Fazit der Verwaltung:

Das Vorhaben (iberschreitet die im Bebauungsplan festgesetzte GR- und GF-Festsetzungen in einem solchen
Ausmal3, dass mit diesen die Grundziige der Planung berihrt werden.

Eine Anwendung des Bauturbos nach § 246 e BauGB ware hier nicht zielfiihrend, da sich die hier erforderlichen
Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes massiv und negativ auf die kiinftige stadtebauliche
Entwicklung des Quartiers auswirken wiirden. Eine Abweichung auf Basis des Bauturbos ist moglich, wenn sie
u.a. unter Wirdigung der nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist. Hierunter ist

auch die stadtebauliche Vertretbarkeit zu subsummieren, d. h. die Vereinbarkeit mit einer geordneten
stadtebaulichen Entwicklung gem. § 1 BauGB muss gegeben sein. Grenzen ergeben sich aus der Pflicht zur
Beriicksichtigung der von der Abweichung berihrten 6ffentlichen und privaten Belange, insbesondere aus den
Abwagungsgrundsatzen des § 1 Abs. 6 BauGB. Es miissen alle berihrten privaten und 6ffentlichen Belange in
die Priifung einbezogen, entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet und, soweit notwendig und in einer
einzelnen Genehmigung moglich, ausgeglichen werden.
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Je differenzierter die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind -hier grundstiicksbezogene GR/GF, umso starker
sind die Vorgaben des Bebauungsplans als die stadtebauliche Vertretbarkeit im Sinne des BauGB
bestimmendes, einschrankendes Moment zu beachten.

Dem Sachverhalt liegen folgende Unterlagen bei (im RIS unter Vorlagennr.: 2026/6456 abrufbar):

- Anlage 1: Lageplan
- Anlage 2: Planung vom 18.03.2026

Beschlussvorschlag:

Das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Doppelhauses mit zwei
Doppelhaushalften, V2, auf dem Grundstiick Tannenstr. 31, Fl.-Nrn. 156/54 und 156/196, entsprechend der
Planung vom 18.03.2026, wird nicht hergestellt.

Die Fragen 3.1,3.2,4.1,7,9.1, 9.2, 10.1, 13 kdnnen nicht mit Ja beantwortet werden.

Begriindung:

Das Vorhaben Uberschreitet die im Bebauungsplan festgesetzte GR- und GF-Festsetzungen in einem solchen
Ausmal3, dass mit diesen die Grundziige der Planung berihrt werden.

Eine Anwendung des Bauturbos nach § 246 e BauGB ware hier nicht zielflihrend, da sich die hier erforderlichen
Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes massiv und negativ auf die klinftige
stadtebauliche Entwicklung des Quartiers auswirken wiirden. Eine Abweichung auf Basis des Bauturbos ist
moglich, wenn sie u.a. unter Wirdigung der nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar

ist. Hierunter ist auch die stadtebauliche Vertretbarkeit zu subsummieren, d. h. die Vereinbarkeit mit einer
geordneten stadtebaulichen Entwicklung gem. § 1 BauGB muss gegeben sein. Grenzen ergeben sich aus der
Pflicht zur Beriicksichtigung der von der Abweichung beriihrten 6ffentlichen und privaten Belange,
insbesondere aus den Abwagungsgrundsatzen des § 1 Abs. 6 BauGB. Es missen alle berihrten privaten und
offentlichen Belange in die Prifung einbezogen, entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet und, soweit
notwendig und in einer einzelnen Genehmigung moglich, ausgeglichen werden.

Je differenzierter die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind -hier grundstiicksbezogene GR/GF, umso
starker sind die Vorgaben des Bebauungsplans als die stadtebauliche Vertretbarkeit im Sinne des BauGB
bestimmendes, einschrankendes Moment zu beachten.

2026/6456 Seite 7 von 7



	REF_Kopf
	datum
	Beschluß
	voname
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_KW

